
Ausgangspunkt
Kinder/Jugendliche mit psychischen Auffälligkeiten, die noch 

keine Hilfe des SGB VIII in Anspruch nehmen  

Aufgabe Sorgeberechtigte

Hilfesystem verweist sorgeberechtigte Person bei psychisch auffälligem*r Kind/Jugendlichen*r an Kinder- 
oder Hausärzt*in oder direkt an psychotherapeutisches/psychiatrisches Angebot

Terminvereinbarung bei Kinder- oder Hausärzt*in

Aufgabe Sorgeberechtigte

Terminvereinbarung SPZ, KJPIA, p-KJP, KJP-PT

Abklären Diagnostik

Beginn der Therapie

Es liegt eine psychiatrische Diagnose
nach ICD-10 vor?

Kinder- oder Hausärzt*in

Abklären Diagnostik

Abklären psychiatrischer Auffälligkeit durch Kinder- und 
Jugendpsychiatrie notwendig

Pfad: Diagnostik und Behandlung

Gespräch mit Sorgeberechtigten und/oder Kind/Jugendlichen zu Ergebnissen 
der Diagnostik, Klären weiterer Behandlungsschritte

Sorgeberechtigte sind bereit, weiterführende
diagnostische Schritte zu begleiten?

JA

Psychiatrische/psychotherapeutische Diagnostik und ggf. Behandlungsplanung

niedrig-
schwellig

nur mit
Überweisung

SYSTEMÜBERGANG

Liegt eine akute Selbst- oder Fremdgefährdung
aufgrund einer psychischen Erkrankung vor?

NEIN

JA

NEIN

JA

Termin wird nicht
wahrgenommen

NEIN PFADAUSTRITT

Sorgeberechtigte stimmen weiteren 
Behandlungsschritten zu?

JA

NEIN

PFAD: THERAPIE

PFADAUSTRITT

PFADAUSTRITT

Aufklärungsgespräch bzgl. der Diagnostik und weiteren Behandlungsschritte 
in Bezug auf die psychiatrische Erkrankung mit den Sorgeberechtigten

PFAD:
PSYCHIATRISCHE KRISE

Verweis an Kinder-/
Jugendpsychotherapeut*in (KJP-PT)

Verweis an niedergelassene*n Kinder- 
und Jugendpsychiater*in (p-KJP)

Überweisung an Kinder- und Jugend-
psychiatrische Institutsambulanz (KJPIA)

Überweisung an Sozial-
pädiatrischesZentrum (SPZ)

PFADAUSTRITT

LVG & AFS
Info
Erschwerte ZugängeHintergrundPsychosoziale Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen hängen eng mit familiären Risikofaktoren und sozialer Benachteiligung zusammen. Faktoren, wie hohe elterliche Belastung, familiäre Konflikte, psychisch erkrankte Eltern/Erziehungsberechtigte, erschweren den Zugang zur adäquaten psychiatrischen Behandlung. Verantwortlich sind in den meisten Fällen die Eltern, wenn es darum geht, in eine medizinische Behandlung überzuführen.Empfehlung Neben der Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit ist hier die Sensibilisierung der jeweiligen Einrichtungen der Frühförderung und des Schulsystems wesentlich. Eine Handreichung für die Einrichtungen, die beschreibt, was die Indikatoren für Auffälligkeiten bzw. psychosoziale Fragestellungen sind (insbesondere für die „stillen, zurückgezogen“ Kinder) und was im Folgenden zu tun ist, ist unabdinglich. Darüber hinaus benötigen einige wenige Familien ggf. eine engmaschige, d. h. intensive, aufsuchende Begleitung, die zum einen durch die Systeme führt und zum anderen Unterstützung im Familienalltag bietet.Zusammenarbeit der HilfesystemeHintergrundZum Teil fällt im Rahmen der Fallbearbeitung die Zuordnung in die jeweiligen Hilfesystem schwer. Abgrenzungen bzw. Abstimmungen der nächsten Hilfemaßnahmen sind nur gemeinsam mit den Instanzen der Jugendhilfe und Kinder- und Jugendpsychiatrie möglich.Empfehlung Kooperationsvereinbarungen, die verbindlich beschreiben, wie eine Zusammenarbeit im regionalen Kontext erfolgen kann, der Einsatz von Helferkonferenzen über kurze Wege im Sinne eines Clearings zur Abstimmung der Hilfen bei besonders schwerwiegenden Fällen und gemeinsame Fallbesprechungen zur Unterstützung eines "lernenden Dialogs" stellen Möglichkeiten und Chancen der Verbesserung der Versorgung dar.Schulabsentismus/-verweigerungHintergrundEin Thema ist hier auch Schulabsentismus/-verweigerung, z. B. bei:• ängstlich vermeidenden Kindern (Trennungsangst von zuhause), die in der Schule auf aggressive, gewaltbereite Kinder treffen,• Kindern mit Intelligenzminderung,• hoch aggressiven Kindern.Empfehlung Auch hier werden Kooperationen und die enge Zusammenarbeit sowie die Sensibilisierung für das Thema als essenziell erachtet. Handreichungen zum Umgang mit dem Thema werden empfohlen.
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Aufsuchende AngeboteHintergrundDie hohe Symptombelastung und damit zum Teil einhergehende Beeinträchtigung seitens der Eltern/Erziehungsberechtigten, die Angst vor Stigmatisierung oder vor dem Jugendamt können dazu führen, dass die Termine zur diagnostischen Abklärung entweder seitens der Eltern/Erziehungsberechtigten oder der Kinder/Jugendlichen nicht wahrgenommen oder gar nicht erst vereinbart werden. Zudem wird oftmals im Gespräch mit dem*der Kinder- oder Hausärzt*in nicht deutlich, ob bereits Hilfen des SGB VIII installiert sind, da die Familien lediglich den Namen der Person, die sie besucht, kennen. Der Hintergrund oder die Aufgabe derjenigen Person ist aber nicht immer klar oder die Familie möchte dies nicht benennen. Die Unkenntnis über bereits installierte Hilfen kann im Rahmen der kinder- und/oder hausärztlichen Versorgung zu Verzögerungen im Behandlungsablauf oder zu Stagnationen führen.Empfehlung Aufsuchende psychiatrisch versierte Angebote, die hoch belastete Familien unterstützen, können bei der Sektorenüberleitung behilflich sein und zu einer frühzeitigen Intervention (ggf. zur Vermeidung von Chronifizierungen) beitragen. Hausbesuche durch Berufsgruppen aus der niedergelassenen Praxis oder Praxen mit sozialpsychiatrischer Vereinbarung sind aktuell nicht leistbar und zum Teil nicht ökonomisch. Eine Möglichkeit der Umsetzung besteht über die Verordnung von psychiatrischer häuslicher Krankenpflege (p-HKP). Dies ist allerdings nur möglich, wenn eine gesicherte psychiatrische Diagnose vorliegt. Hier sollten Wege der Niedrigschwelligkeit gesucht werden. Darüber hinaus können Informationen, die sich in der Häuslichkeit oftmals anders darlegen als in einem persönlichen Gespräch, durch qualifiziertes Fachpersonal gesammelt und im Beisein der Familie an die z. B. Ärzt*innen oder Psycholog*innen zurückgemeldet werden. Das aufsuchende Angebot kann zudem zwischen den behandelnden Fachstellen als vermittelnde Instanz bzw. auch als Fürsprecher auftreten. Zusätzlich stellt das Angebot eine Chance dar, Familien, die auf eine weiterführende Diagnostik und eine damit verbundene Therapie warten, in dieser Zeit Hilfe und Unterstützung zukommen zu lassen.
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Zustimmung der ElternHintergrundIm Rahmen der Abklärung und Besprechung zu weiterführenden Behandlungsschritten kann es unter Umständen zu Zustimmungsproblemen kommen, z. B., wenn die Elternteile getrennt leben und beide erziehungsberechtigt sind. Stimmt ein Elternteil nicht zu, kann dies zu Komplikationen führen. Die Eltern wünschen sich angenommen und mit ihrer Not gesehen zu werden. Oftmals suchen sie kurze Hilfen, die sie in der Alltagsbewältigung unterstützen.Empfehlung An dieser Stelle kann über Mediation oder gemeinsame Gespräche mit den Eltern geschaut werden, welche Möglichkeiten zum Wohle des Kindes bestehen. Sollte es zu keiner Einigung kommen, bestehen rechtliche Schritte diese zu erwirken.


